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Gekürzte und überarbeitete Fassung - Alle Angaben ohne Gewähr
Keine Haftung und Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit.

Bitte überprüfen Sie die Angaben bei Gericht vor der Versteigerung
im Original des Gerichtsgutachtens.

Von immobilienpool.de bereitgestellt - 
Weitergabe an oder Verkauf durch Dritte ist untersagt!

© Gutachter und Amtsgericht - alle Rechte vorbehalten  |  von Immobilienpool.de übertragen 

Das Gutachten wird veröffentlicht im Auftrag und im Namen des Gläubigers/Amtsgerichts. Anfragen zu dem Objekt und 
Zwangsversteigerungsverfahren richten Sie bitte direkt an den zuständigen Gläubiger oder das Amtsgericht.

http:///immobilienpool.de
http://www.immobilienpool.de
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Erläuterungen zu der Bodenrichtwertkarte
Gesetzliche Bestimmungen
Bodenrichtwerte werden gemäß § 193 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB) vom zuständigen 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach den Bestimmungen des BauGB und der 
Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) ermittelt. Die Bodenrichtwerte wurden zum 
oben angegebenen Stichtag ermittelt.

Begriffsdeinition
Der Bodenrichtwert (§ 196 Absatz 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für die 
Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach 
ihren Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit weitgehend 
übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist 
bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksläche eines Grundstücks mit den dargestellten 
Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrundstück).
Der Bodenrichtwert enthält keine Wertanteile für Aufwuchs, Gebäude, bauliche und sonstige 
Anlagen. Bei bebauten Grundstücken ist der Bodenrichtwert ermittelt worden, der sich ergeben 
würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 Absatz 1 Satz 2 BauGB).
Eventuelle Abweichungen eines einzelnen Grundstücks vom Bodenrichtwert hinsichtlich seiner 
Grundstücksmerkmale (zum Beispiel hinsichtlich des Erschließungszustands, des 
beitragsrechtlichen Zustands, der Art und des Maßes der baulichen Nutzung) sind bei der 
Ermittlung des Verkehrswerts des betreffenden Grundstücks zu berücksichtigen.
Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzone sowie die Festsetzung der Höhe des Bodenrichtwerts 
begründet keine Ansprüche zum Beispiel gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, 
Baugenehmigungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden.

Darstellung
Der Bodenrichtwert wird im Kartenausschnitt mit seiner Begrenzungslinie (Bodenrichtwertzone) 
sowie mit seinem Wert in Euro pro Quadratmeter dargestellt. Im anschließenden beschreibenden 
Teil zur Bodenrichtwertzone werden darüber hinaus alle wertbeeinlussenden 
Grundstücksmerkmale mit ihren Ausprägungen genannt.

Verwendung der Daten
Die Bodenrichtwerte [1] stehen gebührenfrei im Internet zur Verfügung. Für die Bodenrichtwerte gilt 
die Lizenz "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (dl- de/ by-2-0). Der 
Lizenztext kann unter govdata.de [2] eingesehen werden. Die Bodenrichtwertanwendung kann 
gemäß den Nutzungsbestimmungen der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 
2.0 unter Angabe der Quelle © Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen 
[Jahr] und der Lizenz mit Verweis auf den Lizenztext genutzt werden.

https://immobilienmarkt.niedersachsen.de/bodenrichtwerte1. 
https://www.govdata.de/dl-de/by-2-02. 
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Wohn- und Nutzflächen / Bruttogrundfläche (BGF)

OBJEKT: WOHNHAUS mit Flachdachbau (Garagengebäude) , Schuppen (Abstellraum)

DROSSELSTIEG 2, 38518 GIFHORN OT KÄSTORF

                        Eine innergebäudliche Besichtigung konnte nicht  durchgeführt werden.

            Die Angaben wurden aus den zur Verfügung gestellten Bauunterlagen übernommen.

WOHNHAUS

WF EG ~ 2,25 m²
HWS EG ~ 5,35 m²
Flur EG ~ 8,65 m²
Büro EG ~ 11,35 m²
Wohnen EG ~ 13,80 m²
Bad EG ~ 12,35 m²
Abstellraum EG ~ 8,35 m²
WC EG ~ 1,65 m²
Diele EG ~ 10,95 m²
Gast EG ~ 11,10 m²
Waschen EG ~ 6,75 m²
Bad EG ~ 2,70 m²

~ 95,25 m²

Flur DG ~ 3,00 m²
Wohnen II DG ~ 10,78 m²
Bad DG ~ 2,28 m²
Wohnen III DG ~ 7,82 m²
Schlafen DG ~ 7,21 m²
Küche DG ~ 9,47 m²
Essen DG ~ 19,34 m²
Wohnen I DG ~ 18,09 m²
Balkon (ohne Anrechnung - Geländer fehlt) DG

~ 77,99 m²

~ 173,24 m²

Durchgang Flachdachanbau ~ 18,63 m²
kleiner Garagenraum (?) Flachdachanbau ~ 17,16 m²
großer Garagenraum (?) Flachdachanbau ~ 39,09 m²
Abstellraum Flachdachanbau ~ 4,38 m²
Abstellraum Schuppen ~ 10,63 m²

Bruttogrundfläche (BGF):

WOHNHAUS EG/DG/SBG ~ 305 m²

Flachdachanbau EG ~ 90 m²

Schuppen (Abstellraum) EG ~ 12,45 m²

                  OHNE GEWÄHR FÜR DIE ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER ÖRTLICHKEIT !
                                                NUR FÜR BEWERTUNGSZWECKE !

  

  

  

  
  
  

 



Anlage zum Wertgutachten 5 K 29/24

     Gemarkung Gamsen, Flur 4, Flurstück 101/13 

Wohnbaufläche, Drosselstieg 2, 38518 Gifhorn OT Kästorf 

Bild 01: Blick entlang des Drosselstiegs in Richtung Nordwesten. Das Bewertungsobjekt befindet sich 
rechts auf der östlichen Straßenseite.   

Bild 02: Blick über den Drosselstieg auf die straßenseitige, westliche Grundstückseinfriedung 
(Holzbrettersichtschutzzaun). Dahinter ist der obere Teil der westlichen Giebelseite des Wohnhauses 
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Bild 05: Blick über die straßenseitige, westliche Grundstückseinfriedung auf die westliche Giebelseite und 
die sich links anschließende nördliche Traufseite des Wohnhauses. 

 
  

 
 

Bild 06: Blick über die straßenseitige, westliche Grundstückseinfriedung auf die westliche Giebelseite des 
Wohnhauses und entlang der Hoffläche (links) in Richtung Osten.  
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Bild 07: Blick vom östlich verlaufenden Waldweg über die östliche, unbebaute Grundstücksfläche auf die 
Ostseite des östlichen Flachdachanbaus. Dahinter ist der obere Teil der östlichen Giebelseite des 
Wohnhauses zu sehen. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Besichtigung der Grundstücksfläche sowie eine  
innergebäudliche Besichtigung / „Inaugenscheinnahme“ des  

Wohnhauses konnte nicht durchgeführt werden! 
 
 
 
 
 

 

 

 


